
Einander ernstnehmen

Letztlich liegt der Kontroverse zwischen vergeltungs- und präventi-
onstheoretischen Strafbegründungen demnach die Frage zugrunde,
wer wir sein wollen, als Einzelne wie als Gruppe. Die Präventions-
theorien laufen darauf hinaus, das Strafrecht in ein umfassendes
Regime der Gefahrenbekämpfung und Verhaltenslenkung einzuglie-
dern418 und die Identität der Normadressaten deshalb auf die Bedin-
gungen ihrer effektiven Lenkbarkeit zu verkürzen419. Zwischen den
wissenden Lenkern und den um des allgemeinen Guten willen in mög-
lichst zweckmäßiger Weise Gelenkten besteht demnach ein Verhältnis
sowohl ontologischer als auch normativer Ungleichheit. Darin gelangt
ein höchst dubioser expertokratischer Elitismus zum Ausdruck, der in
der straftheoretischen Diskussion zwar nicht unbemerkt geblieben
ist420, in seiner vollen Tragweite aber kaum einmal zum Thema ge-
macht wird. Entgegen dem subkutanen Schrumpfplatonismus der Prä-
ventionslehren liegt den Überlegungen, die ich hier vorgetragen habe,
eine dezidiert anti-elitäre Haltung zugrunde421. Im Unterschied zu Pla-
ton und anknüpfend an Kant und Hegel422 zählt dieser Haltung zufol-
ge „kein esoterisches Sonderwissen, sondern allein jene allgemeine
Vernunft, über die jedermann, und sei es auch nur dunkel, verfügt“423.

Dies ist der Grund, weshalb ich der Überzeugung bin, dass wir, um
die Sequenz Straftat-Strafe angemessen begreifen zu können,
zuallererst einen angemessenen Begriff dessen benötigen, was ein
handelndes Subjekt ausmacht und wie Einzelhandlungen in kollekti-
ven Praktiken aufgehoben werden – und zwar durchaus im Hegel-

VI.

418 Dazu die Beiträge von Singelnstein, Kaspar und Burghardt in: Brunhöber (Hrsg.),
Strafrecht im Präventionsstaat, 2014, S. 41 ff., 61 ff., 83 ff.

419 Pawlik (Fn. 31), S. 82 ff.
420 Vgl. etwa Bindings Polemik gegen v. Liszts Konzeption spezialpräventiver Be-

strafung (dazu Pawlik [Fn. 150]) und die Einwände gegen die Theorie der positi-
ven Generalprävention (Pawlik [Fn. 31], S. 81 f. m. w. N.).

421 Dazu bereits oben S. 55.
422 Vgl. Kant (Fn. 224 – KpV)), AA, Bd. 5, S. 8; Hegel (Fn. 58), S. 13 ff.
423 Höffe, Kants Kritik der praktischen Vernunft, 2012, S. 31 (dort bezogen auf Kant).

83

https://doi.org/10.5771/9783845287638-83 - am 17.01.2026, 10:26:48. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783845287638-83
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


schen Doppelsinn von „ein Ende machen“ und „erhalten“424. Dabei
muss es sich wohlgemerkt um ein Verständnis handeln, das nicht nur
auf den Delinquenten Anwendung findet, sondern das der Urteilende,
ohne sich in einen Widerspruch zu verstricken, auch auf sich selbst an-
wenden kann. Wie dieses Verständnis nach meiner Auffassung aus-
sieht, habe ich Ihnen im Laufe meines Vortrags nahezubringen ver-
sucht. Noch vor aller Trennung in straffällig gewordene und bestrafen-
de Individuen sind wir danach stellungnehmende, uns in komplexen
Symbolsystemen bewegende Wesen – kurz (und in Anlehnung an
Martin Seel gesprochen): bestimmte Bestimmer425. Deshalb vermag
meines Erachtens nur eine Straftheorie zu überzeugen, die uns in die-
ser unserer Fähigkeit, Stellung zu nehmen und dadurch uns und unsere
Welt, wenngleich vor dem Hintergrund von uns Unverfügbarem, be-
stimmen zu können, ernstnimmt. Die von mir vorgeschlagene Vergel-
tungstheorie der Strafe kann dies, wie ich hoffe, leisten. Zumindest
aber möchte ich den Weg zu einer Diskussion weisen, die sich von
dem Pingpongspiel zweier Schlagwörter – „Vergeltung“ auf der einen,
„Prävention“ auf der anderen Seite – löst und das Problem der Straf-
begründung wieder in seiner vollen Komplexität in den Blick nimmt.

424 Vgl. Hegel (Fn. 55), S. 114.
425 Seel (Fn. 51), S. 146 ff., 285 ff.
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